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A. Einleitung

I. Ausbürgern und Verbannen

Die Ausbürgerung eigener Staatsangehöriger ist in ganz Europa durch eine un-
rühmliche Geschichte vorbelastet. Insbesondere seit der Zeit des Ersten Weltkrieges
wurde die Ausbürgerung von Staatsangehörigen nationenübergreifend vor allem
zum Ausschluss von unliebsamen Minderheiten oder politischen Gegnern genutzt.

Im Klima des Kriegsnationalismus in der Zeit des Ersten Weltkriegs, in welcher
die Staatsangehörigkeit auch ganz konkret die Zugehörigkeit zum Militärstaat re-
gelte,1 wurde das Staatsangehörigkeitsrecht z.B. in Frankreich zum Mittel gegen
eingebürgerte ehemalige Deutsche (also vermeintliche Kriegsfeinde, deren Loyalität
infrage gestellt wurde), Österreich-Ungarn oderOsmanen, die nach demEntzug ihrer
französischen Staatsangehörigkeit der Internierung und der Einziehung ihres Ver-
mögens ausgesetzt waren.2Auch imVereinigtenKönigreichwurden Einbürgerungen
etwa zurückgenommen, wenn die betroffenen Personen weiterhin Staatsangehörige
eines Feindesstaates blieben – was sich aufgrund von Besonderheiten des damaligen
deutschen Staatsangehörigkeitsrechts vor allem und bewusst auf (ehemalige)
Deutsche auswirkte.3

Während sich die Ausbürgerungsnormen im Frankreich und Großbritannien des
Ersten Weltkriegs so vor allem gegen ethnische Minderheiten richteten, diente
Staatsangehörigkeitsentzug im prä-sowjetischen Russland und der Sowjetunion
meist dazu, politische Gegner zu unterdrücken und auszuschließen.4Ziel waren unter
anderem emigrierte Russen; so wurden beispielsweise aufgrund eines Dekrets aus
dem Jahr 1921 alle Personen, die sich ohne Genehmigung für eine längere Zeit im
Ausland aufhielten, ausgebürgert.5 Später richteten sichAusbürgerungsanordnungen
auch explizit gegen Gegner des sowjetischen Regimes, selbst wenn dahingehend nur
ein Verdacht bestand.6 So wurden vermeintliche Regimegegner in Massen staaten-

1 Gosewinkel, Schutz und Freiheit?, S. 37, 98.
2 Gosewinkel, Schutz und Freiheit?, S. 100 f.; Mantu, Contingent citizenship, S. 193;

Sander, Staatsangehörigkeitsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Terrorismus- und Extre-
mismusbekämpfung, S. 228 ff. m.w.N.

3 Mantu, Contingent citizenship, S. 142 f.; Sander, Staatsangehörigkeitsrechtliche Maß-
nahmen im Rahmen der Terrorismus- und Extremismusbekämpfung, S. 226 f. m.w.N.

4 Hofmann, Denaturalization and Forced Exile, Rn. 6.
5 Gibney, Denationalization, 357, 365.
6 Sander, Staatsangehörigkeitsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Terrorismus- und

Extremismusbekämpfung, S. 233.



los.7 Auch in der DDR gehörten Ausbürgerungen noch zum Instrumentarium, um
politische Gegner auszuschließen. Prominent ist beispielsweise der Fall des DDR-
kritischen Dichters und DDR-Bürgers Wolf Biermann, dessen Ausbürgerung der
Schwächung der Opposition dienen sollte.8 Ausbürgerungen waren nach § 13 des
Gesetzes über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik9

möglich, wenn Personen, die ihren Wohnsitz oder Aufenthalt außerhalb der DDR
hatten, staatsbürgerliche Pflichten grob verletzten. So wurde Biermann 1976 wäh-
rend eines kurzfristigen Aufenthalts in Westdeutschland aufgrund seines „feindli-
chen Auftretens“ der DDR gegenüber ausgebürgert und verlor so auch sein Wie-
dereinreiserecht.10

Auf die Spitze getrieben wurde der Missbrauch des Staatsangehörigkeitsrechts
bekanntermaßen von den Nationalsozialisten im Dritten Reich, die durch rassistisch
motivierte Massenausbürgerungen 250.000 bis 280.000 Menschen jüdischen
Glaubens in die Staatenlosigkeit trieben.11 Auch gegen politische Gegner wurde der
Entzug der Staatsangehörigkeit als juristisches Kampfmittel12 eingesetzt.

Nachdem seit 1933 bereits mehrere Reformen des Staatsangehörigkeitsrechts
dazu geführt hatten, dass etwa „nicht erwünschte“ Einbürgerungen widerrufen
werden konnten und emigriertenDeutschen („,Landesverrätern‘, die sich imAusland
aufhielten“13) die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden konnte, traten
später rassistische Motive in den Vordergrund.14 Mit der Elften Verordnung zum
Reichsbürgergesetz vom 25. November 194115 wurde ein gesetzlicher Verlusttat-
bestand geschaffen, der den automatischen Verlust der Staatsangehörigkeit für Juden
anordnete, die entweder bei Inkrafttreten der Verordnung ihren „gewöhnlichen
Aufenthalt“ im Ausland hatten, oder später ihren „gewöhnlichen Aufenthalt“ in das
Ausland „verlegten“.16 Hierunter fielen nicht nur vor der Verfolgung Geflohene,
sondern auch all jene Jüdinnen und Juden, die in Konzentrationslager außerhalb

7 Ebd.
8 Eckert, Archiv für Sozialgeschichte 39 (1999), 355, 385.
9 Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik vom

20. Februar 1967, Gesetzblatt der DDR 1967 Teil I Nr. 2, S. 3.
10 Sander, Staatsangehörigkeitsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Terrorismus- und

Extremismusbekämpfung, S. 247.
11 Deutsche Nationalbibliothek, Reichsausbürgerungskartei, https://www.dnb.de/DE/

Ueber-uns/DEA/Nachrichten/_content/ausbuergerung.html; Eichmann/Siehr, ZAR 2002, 89,
90.

12 Eichmann/Siehr, ZAR 2002, 89, 90.
13 Lehmann, Acht und Ächtung politischer Gegner im Dritten Reich, XI.
14 Ebd.; Kommer, Die Veröffentlichung der Ausbürgerungslisten nach dem Gesetz über den

„Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit“ vom
14. Juli 1933 in der Tagespublizistik des Dritten Reiches, 407 f.

15 Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941, RGBl. I, S. 722.
16 § 2 lit. a und b der Elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941,

RGBl. I, S. 722.
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Deutschlands verschleppt und ermordet wurden.17 Zudem fiel das Vermögen der so
zwangsweise Ausgebürgerten nach der Verordnung automatisch an das Deutsche
Reich, und sollte sodann „zur Förderung aller mit der Lösung der Judenfrage im
Zusammenhang stehenden Zwecke dienen“18. Eine schwerwiegende Folge der
Massenausbürgerungen war z.B. auch, dass jüdische Menschen als Staatenlose
mangels gültiger Reisepapiere an der Einreise in andere Staaten, und somit an der
Flucht gehindert waren.19 Hannah Arendt schreibt zu den Konsequenzen der Staa-
tenlosigkeit:

„Even the Nazis started their extermination of Jews by first depriving them of all legal status
[…] and cutting them off from the world of the living by herding them into ghettos and
concentration camps; and before they set the gas chambers into motion they had carefully
tested the ground and found out to their satisfaction that no country would claim these
people. The point is that a condition of complete rightlessness was created before the right to
live was challenged.“20

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und als Reaktion auf die Menschen-
rechtsverbrechen der Nationalsozialisten wurden in der Folge die menschenrecht-
liche Bedeutung von Staatsangehörigkeit und die Problematik von Ausbürgerungen
anerkannt und u. a. in Art. 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR)21 festgeschrieben.22

Aber auch vor der Entstehung der modernen Nationalstaaten und damit von
Staatsvölkern und Ausbürgerungen im engeren Sinne,23 war der Ausschluss aus der
Gemeinschaft ein häufig genutztes Mittel, insbesondere als Sanktion für Straftaten.
Exil bzw. Verbannungwaren bereits im antikenRomundGriechenland eine populäre
Bestrafung – in Rom war etwa das freiwillige Exil eine Alternative zur sonst dro-
henden Todesstrafe für Personen mit römischem Bürgerrecht,24 und in Griechenland
wurde Verbannung als kodifizierte Strafe für eine Reihe von Straftaten vorgesehen.25

Mit der Verbannung ging der Verlust des Bürgerrechts einher, womit die Betroffenen

17 Lehmann, Acht und Ächtung politischer Gegner im Dritten Reich, XIV; Sander,
Staatsangehörigkeitsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Terrorismus- und Extremismus-
bekämpfung, S. 240.

18 § 3 Abs. 1 und 2 der Elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November
1941, RGBl. I, S. 722.

19 Sander, Staatsangehörigkeitsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Terrorismus- und
Extremismusbekämpfung, S. 241.

20 Arendt, The Origins of Totalitarianism, S. 387.
21 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UN-Generalversammlungsresolution 217 A

(III) vom 10.12.1948.
22 S. u. D. I. 1.; Hofmann, Denaturalization and Forced Exile, 9 ff.; Gibney, Denationaliza-

tion, 357, 366; Lagarde, Les compétences de l’Etat en matière d’octroi et de déchéance de la
nationalité, 81, 82.

23 Krajewski, Völkerrecht, S. 37 ff.
24 Gibney, Citizenship Studies 24 (2020), 277, 280.
25 Ebd.
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